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I. Ausgangslage

Seit dem 1. 1. 1989 verfügt der Bund über die unbe
dingte Zuständigkeit für die „Abfallwircschaft hinsicht
lich gefährlicher Abfälle" und darüber hinaus über eine 
Bedarfskompetenz „hinsichtlich anderer Abfälle", näm
lich „soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher 
Vorschriften vorhanden ist" (Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG idF 
der Nov 1988, BGB! 685)1• Dem entsprechend gelten die 
Bestimmungen des Bundes-Abfallwirtschaftsgesetzes 
(AWG, BGBI 1990/325) zT nur für gefährliche, zT aber 
auch für nicht gefährliche Abfälle (vgl § 3 AWG). Einige 
Länder haben ihr Abfallrecht ebenfalls bereits erneuert 
(Oö AWG LGBI 1991/28; Stmk AWG LGBl 1991/5; Tir 
A WG LGBI 1990/50). In vieler Hinsicht bereitet es nun 
Schwierigkeiten, das Verhältnis von bundes- und landes
rechtlichen Regelungen zu bestimmen. Das soll hier für 
Anlagengenehmigungen versucht werden. 

Das A WG enthält Genehmigungspflichten 
- für besondere Anlagen zur Behandlung gefährlicher

und nicht gefährlicher Abfälle (§ 29); 
- für sonstige Anlagen zur Behandlung gefährlicher

Abfälle (§ 28); 
- für Sammelstellen für Problemstoffe und Altöle

(§ 30) und
- für andere Anlagen, ,,bei deren Betrieb Abfälle

anfallen" (§ 9). 
Das erneuerte Landesabfallrecht - nur um dieses soll es 

hier gehen - verlangt regelmäßig eine Bewilligung für 
Abfallbehandlungsanlagen (§ 22 Oö A WG; § 21 Stmk 
A WG; § 16 Tir AWG). Dazu können Bewilligungspflich
ten nach anderen Landesmaterien (zB Baurecht, Natur
schutzrecht, Landesstraßenrecht) kommen. An möglichen 
Bewilligungskonkurrenzen besteht also kein Mangel. 

• Für vi_ele Anregungen zu dirser Arbeit danke ich Prof. Dietmar PAUGER. 
1 Dazu FUNK, in WALTER (Hrsg), Verfassungsänderungen 1988 (1989) 63ff. 

RASCHAUER, Landesgesetzgebungsbefugnis im Abfallrecht, ecolex 1991, 356ff, 
konnte nicht mehr berücksichtigt werden, kommt :iber im wesentlichen zu denselben 
Ergebnissen wie diese Arbcil. 

Im A WG finden sich zwei Sonderbestimmungen über 
s_ein Verhältnis zum Landesrecht (dazu Teil IV. A. und 
IV. C.). Diese Vorschriften betreffen aber nur einzelne
Aspekte, und sie sind auch nicht besonders klar. Daher
muß zunächst der verfassungsrechtliche Rahmen abge
steckt werden.

II. Abfallwirtschaftskompetenz und Anlagenrecht

Eine Kumulation von Bewilligungspflichten ist mög
lich, wenn diese auf verschiedenen zuständigkeitsbegrün
denden Gesichtspunkten beruhen. Zur Klärung ihrer 
Kumulationsfähigkeit bedürfen die anlagenrechtlichen 
Bestimmungen der A WG also einer kompetenzrechtli
chen Beurteilung. Während im allgemeinen Zuständigkei
ten als ganze entweder dem Bund oder den Ländern 
übertragen wurden, ist die Abfallwirtschaft zwischen 
ihnen geteilt. Daher müssen zur näheren Untersuchung 
zunächst abfallwirtschaftliche von anderen Genehmi
gungsvorschriften getrennt werden. 

Bewilligungspflichten können allerdings mehreren 
kompetenzrechtlich relevanten Zielen dienen. Sie lassen 
sich dann nicht pauschal einer bestimmten Zuständigkeit 
zuordnen, sondern ihre Elemente (Genehmigungskrite
rien) müssen einzeln beurteilt werden: zB ob eine Bestim
mung, die die Erteilung von Auflage,, zum Schutz des 
'v:1assers gegen Verunreinigungen durch gewerblich be
triebene Anlagen zur Behandlung ungefährlicher Abfälle 
vorsieht, unter das „Wasserrecht", die „Angelegenheiten 
des Gewerbes und der Industrie" oder eben die „Abfall
wirtschaft" fällt. In solchen Fällen ist eine Mehrfachzu
ordnung ausgeschlossen, denn für verschiedene kompe
tenzrechtliche Gesichtspunkte bleibt bei Vorschriften, die 
für dieselben Anlagen dasselbe Ziel mit denselben Mitteln 
verfolgen, kein Raum, ,,nach der österreichischen Bun
desverfassung können aber identische Normen von kom
petenzrechtlich verschiedenen Gesetzgebern nicht erlas
sen werden"2. 

Will man die „Abfallwirtschaft" von anderen Zustän
digkeiten abgrenzen, muß man Inhalt und Struktur des 
neuen Tatbestandes klären. Einerseits bedarf es also der 
Erörterung, welche Regelungen die Abfallwirtschaft um
faßt. Andererseits geht es um die Frage, ob nunmehr alle 
inhaltlich abfallwirtschaftlichen Regelungen oder nur 
jene, für die bisher die Länder zuständig waren, zur 
,,Abfallwirtschaft" iSd Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG gehören. 
Ma W: Regelt Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG die Verteilung der 
Kompetenzen für die gesamte (inhaltliche) Abfallwirt
schaft, beseitigt er also den Annexcharakter von abfall
wirtschaftlichen Vorschriften zu anderen Bundeskompe-

2 VfSlg 4348/ l 962; zu Kompetenztrennung und Gesichtspunkteprinzip vgl zB 
fUNK, Das System der bundcsnaadichcn Kompetenzverteilung im lichte der 
Verfassungsrechtsprechung ( 1980) 37 ff, 48 ff; B. DA VY, Gefahren,bwehr im Anla
genrecht ( 1990) 157 ff; jeweils mwN. 
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tenzen, oder gilt diese Bestimmung nur für jene Bereiche, 
für die der Bund bisher nicht zuständig war, während im 
übrigen das alte kompetenzrechtliche Regime aufrecht 
bleibt?3 

A. Inhalt der „Abfallwirtschaft"

Für die Feststellung des anlagenrechtlichen Inhalts der
neuen Kompetenz leistet die Versteinerungstheorie nur 
bescheidene Dienste: Sie kann zwar hilfreich sein, um eine 
bestimmte Bundeszuständigkeit als mögliche alternative 
Grundlage für einzelne Vorschriften auszuschließen (zB 
weil sie gar keine anlagenrechtlichen Regelungen um
faßt). Die gegenteilige Feststellung, daß eine Regelung 
früher unter eine bestimmte Kompetenz gefallen wäre, 
beantwortet aber nicht die Frage, ob sie nun inhaltlich zur 
Abfallwirtschaft gehört. Der Begriff „Abfallwirtschaft" 
selbst kann schon deshalb nicht versteinernd interpretiert 
werden, weil er neu ist und die Rechtsordnung ihn daher 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der B-VG-Novelle 1988 
in keiner „rechtlichen Prägung ... verwendet hat"4; 
und den damals existierenden einschlägigen Regelungen 
(zB den Abfallbeseitigungsgesetzen der Länder, dem 
SondAbfG und dem AltölG) können Hinweise zwar auf 
den Mindestinhalt, nicht aber auf die Grenzen der 
Abfallwirtschaft entnommen werden. Andererseits ist die 
Abfallwirtschaft zwar eine „umfassende"\ aber sicher 
keine grenzenlose Zuständigkeit: Der Schutz des Ortsbil
des oder der Luftfahrt vor den Schornsteinen von Abfall
verbrennungsanlagen gehört etwa nicht dazu. 

Zur .-\bgrenzung der anderen anlagenrechtlichen „Ge
fahrenquelle-" und „Schutzgut-Kompetenzen"6 von der 
neuen Gefahrenquelle-Kompetenz „Abfallwirtschaft" 
schl:ige ich folgende Formel vor: Zur Abfallwirtschaft 
gehört die Regelung jener Gefahren, die für diese deutlich 
spezifischer sind als für eine andere kompetenzrechtlich 
relevante Gefahrenquelle oder ein anderes zuständig
keitsbegründendes Schutzgut. Im übrigen bleibt die „alte" 
Zuordnung aufrecht; das gilt - im Sinne einer verände
rungssparsamen und damit systemschonenden Interpreta
tion - auch im Zweifel über den stärkeren Bezug. Was 
heißt das für die anlagenrechtlichen Bestimmungen der 
A WG Yon Bund und Ländern? 

Die einschlägigen Vorschriften verfolgen im wesentli
chen drei Ziele: die Vermeidung, Verwertung und ord
nungsgemäße Entsorgung von Abfällen in Anlagen aller 
Art unabhängig von konkreten anlagenspezifischen Aus
wirkungen auf bestimmte Rechtsgüter (,,Abfallvorsorge"; 
vgl zB § 9 Abs 2 und§ 29 Abs 7 Z 2 A WG); die Vereinbar
keit von Abfallbehandlungsanlagen mit Fachplanungsak
ten (vgl zB § 26 Abs 2 Oö AWG); und die Verhinderung 
oder Begrenzung unerwünschter Auswirkungen von Ab
fallbehandlungsanlagen (konkrete Gefahrenabwehr; vgl 
zB § 28 und§ 29 Abs 18 iVm § 1 Abs 3 AWG; § 26 Abs 2 
iVm § 8 Oö A WG). Vorschriften, die den beiden ersten 
Zielen dienen, gehören unzweifelhaft zur Abfallwirt
schaft. Wegen ihrer Vielfalt weit schwerer fällt die 
Beurteilung von Regelungen der dritten Kategorie: Der 

3 Vgl die Diskussion anläGlich der Einführung des [mmissions�renzwene-Tatbe
ston<les in .\rt 10 Abs I Z 12 B-\'G (BGBI 198J/ 175): Zusammenfassungen bei fl'NK. 
Die Zust:im.Ji�k.eit des Bundes zur Abwehr �ef:ihrlicher Umwcltbebstun�en, Zf\' 1 qSb, 
525ff, und bei MORSCHER. Die Gewerbckumpetenz des Bundes (1987) 77ff 

4 So die formel <les VfGH in Slg 4J49/ 1%J uvo. 
5 R\' zur B-VGN 1988, 607 ßlgNR 17. GP, 8. 
6 Zu den Begriffen DA \'

Y 

(f-N 2) 15Jff. 
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Katalog des § 1 Abs 3 A WG umfaßt als Schutzgüter die 
menschliche Gesundheit, die natürlichen Lebensbedin
gungen von Pflanzen und Tieren, die Umwelt und die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit, als Gefahren unzu
mutbare Belästigungen, übermäßigen Lärm und Geräu
sche, Brände und Explosionen sowie tierische und pflanz
liche Schädlinge. § 8 Oö A WG enthält alles dies und dazu 
noch die Schutzgüter Natur, Landschaft und Ortsbild. 

Eine grobe Beurteilung dieser Regelungen ergibt fol
gendes Bild: Bei den Vorschriften zur Bekämpfung von 
Lärm und Geräuschen (unabhängig von ihren Auswir
kungen auf weitere Rechtsgüter), zum spezifischen 
Brandschutz von Deponien und zum Schutz vor Gesund
heitsgefährdungen und Belästigungen ist der Bezug zur 
Gefahrenquelle „Abfallbehandlungsanlage" sicher stärker 
als zu irgendeiner anderen Kompetenz. Das dürfte auch 
für die Bestimmungen über den Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen von Pflanzen und Tieren und die 
Bekämpfung von tierischen und pflanzlichen Schädlingen 
zutreffen; andere einschlägige Kompetenzen (zB Natur
schutz, Landwinschaft und „Schutz der Pflanzen gegen 
Krankheiten und Schädlinge" [Art 12 Abs 1 Z 4 B-VG]) 
treten insoweit zurück. 

Wegen ihres eindeutig stärkeren Bezugs zu einer 
anderen Materie gehören dagegen sicher nicht zur Abfall
wirtschaft die Bestimmungen über den Schutz des Orts
bildes und der Landschaft, über die Explosionssicherheit, 
soweit es um Dampfkessel in Abfallverbrennungsanlagen 
geht (sie fallen uncer das „Dampfkesselwesen" des .-\rt 10 
Abs I Z 10 B-VG), und über den Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit vor allgemeinen Gefahren (zB 
strafrechtswidrigen Angriffen; hier ist Art 10 Abs l Z 7 
B-VG einschlägig;).

Nicht der Abfallwirtschaft, sondern den einschbgigen
Schutzgut-Kompetenzen zuzuordnen sind schlieGlich die 
Vorschriften über die Vermeidung von Luft- und \\'asser
verunreinigungen (als Teil des Umweltschutzes). \-X'elcher 
Bezug hier überwiegt, läßt sich nicht eindeutig sagen, und 
daher kommt die Zweifelsregel zur Anwendung. 

Aus diesem Befund ergeben sich mehrere Folgerungen: 
Die genannten Bewilligungspflichten der A WG \'On Bund 
und Lindern sind kompetenzrechtlich mehrdeutig. Sie 
enthalten nicht nur abfallwirtschaftliche, sondern in be
trächtlichem Ausmaß auch auf anderen Zuständigkeiten 
beruhende Regelungen. Insoweit ist die Struktur der 
„Abfallwirtschaft" nicht relevant; kumulierende Effekte 
sind hier nach den allgemeinen Regeln möglich (zB 
Landschaftsschutz - Dampfkesselrecht). In den Landes
A WG finden sich auch Vorschriften, für deren Erlassung 
der Bund aufgrund nichtabfallwirtschaftlicher Tatbestän
de zuständig ist (zB Bestimmungen über den Schutz des 
Wassers und der Luft). Während dies als Berücksichti
gung fremder Kompetenzen im Rahmen eines allgemei
nen Zielkatalogs für die Abfallwirtschaft und 9ie entspre
chende Fachplanung zulässig ist, wird es zum verfas
sungswidrigen Übergriff, wenn diese Ziele durch gesetzli
chen Verweis zu Genehmigungskriterien für Anlagen 
gemacht werden. Es handelt sich hier nämlich weder um 
ein sachverhaltsmäßiges Anknüpfen an vorhandene kom-

7 \"gl 8. DAVY-U. DAVY, Gezähmte Polizeigew,I, (1991) 7ff, 15f. kh klnn 
mir konkrete Aufla�cn zu diesem Zweck .iuch nur schwer \'Orstcllen 1,·it>lll'il·ht 
fC"stun�s:anige Ausstattung zur Abwehr von Besetzungen <lurch Umweh:ikti,isten?). 
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petenzfremde Regelungen noch um ihre vorläufige An
wendung im Rahmen oder nach Art einer Vorfragenbeur
teilung, sondern um eigenständige Gesetzgebung und 
Vollziehung ohne Zuständigkeitsgrundlage8 • Daher sind 
diese Bestimmungen, den salvatorischen Klauseln der 
Landes-A WG (zB § 1 Abs 3 Oö A WG) folgend, so 
restriktiv auszulegen, daß sie als Genehmigungskriterien 
keine Rolle mehr spielen. Im folgenden werden sie daher 
ausgeklammert. 

Einer gesonderten Erörterung bedarf schließlich noch 
das Verhältnis zwischen Gewerbe- und Abfallwirtschafts
recht, weil verschiedene Bestimmungen der A WG die 
Genehmigungspflicht von Anlagen von der Nichcan
wendbarkeic des gewerblichen Betriebsanlagenrechts ab
hängig machen oder seine Anwendung vorschreiben (vgl 
§ 9 Abs 1, §§ 28, 29 Abs 2, § 30 AWG; § 21 Abs 6 Stmk
A WG). Daß das Betriebsanlagenrecht der GewO (unab
hängig von ausdrücklichen Anordnungen in den A WG)
nicht nur auf sonstige Betriebsanlagen, sondern auch auf
Abfallbehandlungsanlagen angewendet werden kann, setze
voraus, daß die Abfallbehandlung (zumindest auch) eine
gewerbliche Tätigkeit ist (vgl § 74 Abs 1 GewO). Die
Frage hat eine verfassungsrechtliche und eine einfachge
setzliche Seite.

Komperenzrechtlich ist die Unterscheidung eines allge
meinen gewerberechtlichen und eines speziellen abfall
wircschaftlichen Gesichtspunktes möglich. Daß nach der 
Streichung der §§ 248 a-e GewO (Are IV Z 8 und 9 
A WG) ,,die Tätigkeit eines Sammlers und Behandlers von 
gefährlichen Abfällen ausschließlich nach § 15 des A.bfall
wircschaftsgeseczes genehmige werden"9 soll, muß man 
nicht so verstehen, daß damit einfachgeseczlich die An
wendung der GewO überhaupt ausgeschlossen wurde. 
Dagegen spricht, daß es der Gesetzgeber unterlassen hat, 
diese Wirkung durch eine entsprechende Ergänzung des 
§ 2 Abs 1 GewO klarzustellen; daß er in den § 15 .-\ \VG
nur die besonderen, nicht aber die allgemeinen Vorausset
zungen für die Erlaubniserteilung (zB Eigenberechtigung,
Staatsbürgerschaft) aufgenommen hat; und vor allem,
daß er in § 28 A WG selbst von der Anwendung des
gewerblichen Betriebsanlagenrechts auf Abfallbehand
lungsanlagen ausgeht. Abfallbehandlung ist also ein freies
Gewerbe 10, gewerblich betriebene Behandlungsanlagen
unterliegen den §§ 74 ff GewO.

Abgesehen von Einsprengseln, die auf anderen Bundes
kompetenzen beruhen (zB die wasserrechtliche Vorschrift 
des § 74 Abs 2 Z 5 GewO), gehören diese Regelungen 
inhaltlich nicht zu den „Angelegenheiten des Gewerbes 
und der Industrie", sondern zur „Abfallwirtschaft": so
weit sie Abfälle betreffen, die in gewerblichen Betriebsan
lagen als „Nebenprodukt" anfallen, weil die spezielle 
Gefahrenquelle „Abfall" der allgemeinen „Betriebsanla
ge" vorgeht; und wenn sie auf gewerblich betriebene 
Abfallbehandlungsanlagen angewendet werden, weil hier 
die spezielle Gefahr vom Inhalt der Tätigkeit und nicht 
von der gewerblichen Betriebsform bestimmt wird. 

8 Zum Berücksichtigungsprinzip vgl zB AICHLREITER, Verweisung auf .frem
de" Verbounormen im Gewerberecht, WBI 1991, 89ff; DAVY (f-N 2) 167ff, -'J0f; 
MAYER, Genchmi�ungskonkurrenz und Verfahrenskonzentration ( 1985) J.:! ff: �llc: 
mwN. 

9 EBzurRYdesAWG, 12748lgNR 17.GP,J6f . 
10 So auch KINSCHER, Die Gewcrbeordnun� 19737 (1990) An m 4 zu§ 24� •• 

und JANDA, Die Auswirkungen des Abfallwinschaftsgesetzes :iuF die GtOA·trbeord
nung 197), WBI 1991, 158ff (158). 
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B. Struktur der „Abfallwirtschafi"

Zur Struktur der neuen Zuständigkeit finden sich in der
EB zur RV der B-VGN 1988 (FN 5, S 9) folgende 
Äußerungen: 

„Die Schaffung eines eigenen Kompetenztatbestandes 
betreffend gefährliche Abfälle beseitigt ... den Annex
charakter ... der Angelegenheiten der unschädlichen 
Beseitigung solcher Abfälle zu einzelnen Bundeskompe
tenztatbeständen. Hinsichtlich der ... nicht gefährlichen 
Abfälle bedeutet die Einführung einer sogenannte_n Be
darfskompetenz dagegen, daß der Annexcharakter abfall
rechtlicher Regelungen prinzipiell bestehen bleibt." 

Im Bericht des VA heißt es dagegen pauschal (also ohne 
Unterscheidung gefährlicher und nicht gefährlicher Ab
fälle), 

,,daß durch die Schaffung eines eigenen Kompetenztat
bestandes ,Abfallwirtschaft' der bisherige Annexcharak
ter ... beseitigt wird"I I _ 

Was gefährliche Abfälle betrifft, stimmen RV und AB 
also überein. Nach dem klaren Willen des Verfassungge
bers ist daher zB eine Vorschrift über den Schutz der 
Nachbarn vor Bergbauanlagen, soweit sie sich auf gefähr
liche Abfälle bezieht, nicht mehr als abfallrechclicher 
Annex des „Bergwesens", sondern als Regelung der 
Abfallwirtschaft zu betrachten. Daß „die Frage, ob eine 
Umschichtung innerhalb der Bundeszuständigkeiten 
stattgefunden hat, ... von den Verfassern der :'iovelle 
offensichtlich nicht bedacht worden" 12 ist, stimmt hier 
insoweit, als die Probleme mit der unmittelbaren und 
mittelbaren Bundesverwaltung übersehen wurden: Folgt 
man den Annahmen der Materialien, ist die Anwendung 
der genannten Vorschrift durch die (Bundes-) Bergbehör
den verfassungswidrig, weil die Abfallwircschaft nicht zu 
jenen in Art 102 Abs 2 B-VG aufgezählten Angelegenhei
ten gehört, die in unmittelbarer Bundesverwaltung voll
zogen werden dürfen 13 • 

Was die ungefährlichen Abfälle betrifft, ist der Wille 
des Verfassunggebers nicht so klar. Hier kann die Erörte
rung ganz sicher nicht mit einem Hinweis auf die 
Materialien enden 14, sondern sie muß die Auswirkungen 
der Alternativen umfassen. Gegen die Annahme einer 
,,vollen" Bedarfskompetenz, die alle inhaltlich abfallwirt
schafclichen Regelungen umfaßt, also auch jene, die 
bisher zu anderen Bundeszuständigkeiten gehörten, führe 
F11nk (abgesehen von den erwähnten Problemen mit der 
unmittelbaren Bundesverwaltung) ins Treffen, daG sie zu 
einer Verschiebung von bisherigen bundesrechclichen 
Annexen in die Zuständigkeit der Länder und damit zu 
einer Zersplitterung des gewachsenen Anlagenrechts füh
ren würde: 15 ZB wäre der Schutz der Nachbarn vor 
Belästigungen durch ungefährliche Abfälle im Rahmen 
einer gewerblichen Betriebsanlage dann Landessache. 
Diese Konsequenz ist allerdings nicht zwingend, denn es 
wäre ja möglich, daß sich solche Regelungen nun zwar 
nicht mehr auf die gewerberechtliche Zuständigkeit, aber 
dafür eben auf die „volle" abfallwirtschafcliche Bedarfs
kompetenz stützen können und daher verfassungskon-

11 �17BlgNR 17.GP,2. 
12 FUNK(r-N 1 ) 78. 
13 VglfUNK(FN1)77f. 
14 So aber KÖHLER, Diskussionsbeitrag, in WALTER 1FN 1) 112; DRUG

THO�IASITS, Abhllrecht (1990) 14f; und die EB zur R\' Jes AWG 1fN9) 25f 
lie�·eils für eine Beseitigung alter Annexmaterien). 

15 FUNK(f-N 1) 78,112. 
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formes Bundesrecht bleiben. Das Bedürfnis nach Einheit
lichkeit, das dafür Voraussetzung ist, kann man gerade 
auch darin erblicken, solche unsinnige Formen der Zer
splitterung des Anlagenabfallrechts zu vermeiden 16• Unter 
dieser Voraussetzung führt das Zersplitterungsargu ment 
sogar zum gegenteiligen Schluß: 

Dies hängt damit zusammen, daß sich die Bedarfskom
petenz von anderen Bundeszuständigkeiten strukturell 
unterscheidet: Sie beseitigt nicht schon mit ihrem Inkraft
treten, sondern erst dann und nur soweit entsprechende 
Landeskompetenzen, als von ihr Gebrauch gemacht 
wird17• Fallen daher alle Regelungen über ungefährliche 
Abfälle unter das Regime des Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG, 
verlangt die kompetenzrechtliche Beurteilung bei bundes
rechtlichen Vorschriften nur die Prüfung des Bedarfs 
nach Einheitlichkeit, bei landesrechtlichen Bestimmungen 
nur des Fehlens zuständigkeitsbeseitigenden Bundes
rechts. Das Landesabfallrecht hat damit einen umfassen
den Anwendungsbereich, von dem Ausnahmen nur zu
gunsten der Einheitlichkeit zulässig sind. 

Deutet man dagegen die Abfallwirtschaft als nur ergän
zende Zuständigkeit, ist die Lage erheblich komplizierter: 
Für jede einzelne Vorschrift müßte dann zuerst festge
stellt werden, ob sie nicht unter den abfallrechtlichen 
Annex einer anderen Bundeskompetenz fällt. Was dies 
bedeutet, sei an ein paar Beispielen gezeigt: Wie weit die 
Genehmigungspflicht der Landes-A WG für gewerbliche 
oder im Rahmen von Eisenbahn- oder Schiff- oder 
Luftfahrcsunternehmen betriebene Anlagen zur Behand
lung ungefährlicher Abfälle gilt, hinge dann vom (jeweils 
unterschiedlichen und historischen Zufälligkeiten folgen
den) Umfang der einschlägigen Bundeskompetenzen ab. 
Soweit es um den Schutz der Nachbarn vor Gesundheits
und Eigentumsbeeinträchtigungen und Belästigungen 
geht, wären die Vorschriften der Landes-A WG gemäß 
ihren kompetenzkonformen Auslegungsregeln nicht an
wendbar, auch wenn sich in den Materiengesetzen des 
Bundes keine solchen Bestimmungen finden. Die Bindung 
an Landesabfallwirtschaftspläne (oder -konzepte) und 
damit die Möglichkeit der Wirtschaftslenkung fiele 
grundsätzlich weg, soweit sich die jeweilige Bundeskom
petenz darauf erstreckt. Eine umfassende Fachplanung 
für ungefährliche Abfälle wäre damit von vornherein 
ausgeschlossen, und das Landesabfallrecht könnte für 
Anlagen keinerlei integrative Wirkung entfalten. 

Wer an einer möglichst einfachen und klaren Rechts
ordnung interessiert ist, wird daher den Begriff „Abfall
wirtschaft" in Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG nicht als „Abfall
wirtschaft, soweit sie nicht in andere Bundeszuständigkei
ten fällt", sondern umfassend verstehen. Struktur und 
Inhalt der „Abfallwirtschaft" decken sich damit; alle 
abfallwinschaftlichen Regelungen fallen unter das kom
petenzrechtliche Regime des Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG. 
Zugunsten der größeren Rechtssicherheit kann man mE 

16 Ob alle bestehenden Regelungen diesem Ziel gerecht werden, ist freilich eine 
andere Frage: Ihre Gener.1.lu.nierung ohne Prüfung im Einzelfall kann man sich wohl 
nicht crwan.en. 

17 AB zur 8-VG-Novelle 1988 (FN 12) 7: FUNK (FN 1) 76: DRUG-THOMA• 
SITS (FN 14) 15. Ein weiterer UnterSchied wird darin gesehen, da1i Bedarfsregelungen 
des Bundes entsprechende b.ndesgesetzliche Vorschriften nicht verfa.ssungn,·idri� 
machen, sondern nur verdr:ingen. Eine Auseinandcrsetzun� mit dieser (mE hier 
problema.cischen) ,.Übcrsch:utun�sthcorie" ersp3re ich mir, weil Nichtanwendblrkeit 
und Verfanungswidri�keic crun<lsaczlit.:h unJ hesonders im Hinblick auf die kompe
tenzkonformen Auslegungsrr�c-ln der Lindes-AWG auf dasselbe hin:iusl3.ufcn, wenn 
man nur her�usfinden will, wie writ Anlagen nach L:mdesrechc i:;enehmigungspni,hc..ig 
sind. 

105 

die Verfassungswidrigkeiten im Bereich der unmittelba
ren Bundesverwaltung in Kauf nehmen, denn es geht ja 
hier nicht um eine verfassungskonforme Interpretation im 
klassischen Sinn (Art 10 Abs 2 Z 12 B-VG wäre in keiner 
Auslegungsvariante verfassungswidrig), sondern nur um 
„Nebenwirkungen", die sich auf einige wenige Bereiche 
beschränken und außerdem durch eine entsprechende 
Ergänzung des Art 102 Abs 2 B-VG einfach reparierbar 
sind - was für die Rechtsunsicherheit als Folge der 
anderen Auslegung nicht gälte. 

Damit sind die Grundlagen für ein einigermaßen 
übersichtliches Abfallanlagenrecht gegeben. Daß es kom
pliziert ist, liegt aber auch an den einfachgesetzlichen 
Regelungen. 

III. Anlagen, in denen Abfälle anfallen

Anlagen aller Art, bei deren Betrieb gefährliche oder 
ungefährliche Abfälle anfallen, die nach Art und Menge 
nicht mit denen der privaten Haushalte vergleichbar sind, 
bedürfen einer Genehmigung nach § 9 A WG. Einziges 
Bewilligungsziel ist die auswirkungsunabhängige „Abfall
vorsorge" (Vermeidung, Verwertung, subsidiär ord
nungsgemäße Entsorgung) nach dem Stand der Technik 
(§ 9 Abs 2 A WG). Ausgenommen von der Bewilligungs
pflicht sind Anlagen, für die dieses Ziel im Rahmen
anderer bundesrechtlicher Genehmigungsverfahren er
reicht werden kann, entweder weil in ihnen gern § 9 Abs 3
A WG die Bestimmung des § 9 Abs 2 A WG anzuwenden
ist (luftreinhalte-, verkehrs- und wasserrechtliche Verfah
ren und Verfahren nach den §§ 28 f A WG) oder weil für
sie eine identische Vorschrift gilt(§§ 77 Abs 4 GewO idf
BGB! 1990/325; § 146 Abs 3 BergG idF BGBI 1990/335),
sowie land- und forstwirtschaftliche „Betriebe", wenn sie
keiner Bewilligung nach § 32 Abs 2 lit f oder g WRG
bedürfen. Für eine landesrechtliche Genehmigungspflicht
zur Abfallvorsorge bleibt somit kein Raum, weil der
Bund, soweit es um ungefährliche Abfälle geht, seine
Bedarfskompetenz (auch durch die Befreiung der land
und forstwirtschaftlichen Betriebe) in Anspruch genom
men hat.

Die Bestimmung des § 9 Abs 2 A WG und die ihr 
nachgebildeten Vorschriften des BergG und der GewO 
sind nicht auf Abfallbehandlungs-, sondern auf solche 
Anlagen zugeschnitten, deren Betriebsgegenstand etwas 
anderes ist, bei denen aber als „Nebenprodukt" Abfall 
anfällt. Allerdings kann dies auch bei echten Behand
lungs-, zB Verwertungsanlagen vorkommen, und ande
rerseits können auch andere Anlagen, wenn sie zB Abfälle 
längere Zeit zwischenlagern, als Behandlungsanlagen 
gelten. In diesen Fällen ist eine zusätzliche, weil an 
anderen Zielen orientierte Bewilligungspflicht nach Maß
gabe der Landes-A WG und der folgenden Überlegungen 
möglich. 

IV. Abfallbehandlungsanlagen

Klar ist zunächst, daß Anlagen zur Behandlung gefähr
licher Abfälle landesabfa//rechtlich nicht bewilligungs
pflichtig sein können, weil den Ländern die Zuständigkeit 
dafür fehlt. Wie gezeigt, sind aber die Genehmigungsvor
schriften der Landes-A WG nicht ausschließlich abfall
rechtlicher Art, sondern sie enthalten mit dem Ortsbild-, 
Stra(�enbild- und Landschaftsschutz auch bau-, wege
und naturschutzrechtliche Elemente. Insoweit wäre eine 
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Kumulacioa kompe.renzrecht!icb und auch rechmcch
nisch möglich. Sie kann hier aber crotzdem ausgeschlos
sen werden, wenn man unter den nach den Landes-A WG 
bewilligungspflichtigen „Beh:indlungsa11lagen" □ur solche 
für ungefährliche Abfolle verstehe. Diese lncerpretacion 
ist in Tirol zwingend, weil das A WG gern dessen§ l Abs l 
lit a for gefährliche Abfälle nichc gilt. Die beiden anderen 
AWG enthalten nur allgemeine Auslegungsregeln rnr 
Kompetenzkonformität (§ 1 Abs 3 Oö AWG; § l Abs 1 
Scmk AWG); d:iß sich ihre GenehmigungspElichten, so
weit sie nichtabfallrechcliche Aspekte betreffen, auch auf 
Behandlungsanlagen für gefährliche Abfälle erstrecken, 
wäre daher zwar abstrakt denkbar, aber systematisch 
unsinnig und sachlich nicht gerechtfertigt, soweit es 
ohnehin emspreche_nde Bewilligung pflichten in den je
weiligen Maccrien-(zß Nacurschucz-)Geseczen gibc. 

Die Bestimmungen der L:tndes-A WG sind daher auf 
Behandlungsanlagen für gefährliche Abfälle nicht anzu
wenden. Das gilt für Anlagen nach § 29 Abs I Z l, 2, 4 
und 5 A WG; für die nach§ 28 AWG genehrnigung pflich
tigen Anlagen, für dort genannte Ausnahmen, nämlich die 
nach GewO, BergG oder LRG-K zu genehmigenden 
Anlagen „zur Lagerung oder Behandlung von gefährli
chen Abfällen oder Altölen", und für die Sammelstellen 
für Problemstoffe und Altöle nach § 30 A WG. Damit 
bleiben die in§ 29 Abs l Z 3 und 6 genannten und die dem 
§ 29 A WG nicht unterliegenden :\nlagen, also vereinfacht
gesagt große Verwertungsanbgen und Deponien ftir
ungcf:ihrliche . bfälle einerseits und sonstige Beh. nd
lu�gsanlagcn aller :\n filr ungef:lhrliche Abfalle anderer
seits. 

A. Anlagen nach § 29 Abs 1 Z 3 11nd 6 A WG

§ 29 :\ WG i t 2un:ichsc eine Konz.entracionsbe cim
mung: :'-Jach ihrem Abs 2 ist das Anlagenrechc der wich
tigsten Bundesgesetze anzuwenden, und die Gtmehrni
gung nach § 29 erseC7..L dii.: i.:inschlägigen Be, illigungen. 
Dasselbi.: gilt gem § Abs 3 ;\\'<IG für die :\nwendung des 
§ :\bs 2 .-\ WG im Verfahren n:ich § 29·. Der kompctenz
rechdiche St:1rus und die '\' irkung Jieser mit:i.nzuwen
denden Regelungen auf die Landeszuständigkeit werden
dadurch aber nicht berührt. Ich klammere sie daher
vorerst aus (zu den nach§ 29 Abs 13 A WG zu berücksich
tigenden bautechnischen Vorschriften siehe Punkt
IV. C.).

§ 29 .-\ WG ist aber nicht nur eine Konzencrationsbe-
timmung, sondern schafft darüber hinaus eine selbstän

dige Bewilligungspflicht. Das ist zwar nicht auf den ersten 
Blick ersichtlich, weil eine ausdrückliche Vorschrift über 
eine mögliche Verweigerung der Genehmigung und über 
die Erteilung von Auflagen fehle. E1mcheiden.de Einwän
de gegen eine nur verfahrenskonuncrierende Funktion 
ergeben sich aber :ms dem Vergleich mir§ 28 A \XIG, denn 
es w:ire ja erstaunlich, b:itce der Gesetzgeber Genehmi
gung kriccrien nur für die „normalen" Behandlungsanla
gen für gefährliche Abfälle nach § 28, nicht :iber für die 
besonderen Behandlungsan lagen nach § 29 geschaffen; 
weiters aus § 29 Abs 7, wonach im Genehmigungsbe
scheid bestimmte Maßnahmen „jedenfalls", also unab
hängig von der Anwendbarkeit sonstiger Bundesgesetze, 
vorzuschreiben sind; und aus § 29 Abs 18, wonach im 
Verfahren eine Verordnung mit „nähere(n) Bestimmun
gen über die zur Vermeidung von Beeinträchtigungen im 
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Sinn.c des § 1 Abs. J geborene, d m Sc:ind der Technik 
emsprechendc, Ausstattung und Betriebsweise ... und ... 
Emissionsgrenzwerte ... anzuwenden" ist. Das bedeutet, 
daß zB Vorkehrungen gegen Geruchsbelästigungen der 
Nachbarn auch dann aufgetragen werden müssen, wenn 
fur eine Deponie im Konzentrationsweg nur das WRG 
einschlägig wäre. Denn worin sollte denn die „Anwen
dung" dieser „näheren Be timmungen" bestehen, wenn 
die Erteilung von Auflagen und gegebenenfalls die Ge
nehmigungsverweigerung unzulässig wäre? Die entspre
chende Ermächtigung wird hier ebenso vorausgesetzt wie 
etwa die Pnrceiscellung des in § 29 Abs 5 A \'v'G nicht 
genannten Antragstellers. 

Die Vorschrift des § 29 A WG ist also ungeschickt 
textierc; sie verlagere auch wesentliche Encscheidungsde
terminanten in zweifelhafter Weise auf eine nach dem 
Text des Abs 18 nicht einmal obligatorisch zu erhssende 
Verordnung; die Reche lage vor Erlassung einer solchen 
Verordnung ist unklar (Anwendbarkeit des § 1 Abs 3 
A WG?); aber iVm ei.ner solchen Verordnung handele es 
sich um ei.ne intensive abfallwircschaftliche Genehmi
gungsvorschrift, die ohne Rücksicht auf die Anwendbar
keit sonstiger Bestimmungen einen ausreichenden Grund
standard für Behandlungsanlagen sicherstellen soll. Des
halb spielt im Ergebnis die Mttanwendung anderer Bun
desgesetze aus abfallwircschaftlicher Siehe dann auch gar 
keine große Rolle mehr. Welche \Wirkung hat nun § 29 
AWG auf die Bewilligungspflichten nach den Landes
A WG� 

Entscheidend scheint in diesem Fall § 29 Abs 1 letzter 
Satz AWG: 

"Für Anlagen gemäß Z 3 und 6 bleiben landesrechtliche 
Vorschriften, die sich nicht auf das Genehmigungsverfah
ren beziehen - unbeschadet der Regelung des Abs. 13 -
unberührt." 

Damit hat uns der Gesetzgeber eine kleine, mit verwir
renden Erläuterungen gewürzte Denksportaufgabe ge
stellt. In der RV (FN 9, S 12) hatte der Text noch gelautet: 

„Landesrechtliche Vorschriften für Anlagen gemäß Z 3 
und 4 [nunmehr Z 6 - F. M.] bleiben unberührt". 

Das klang eindeutig, allerdings nur, solange man die 
EB der RV ignorierte. Dort (FN 9, S 29 ) heißt es nämlich 
einerseits: 

,,Derzeit sind für die Errichtung von Abfallbehand
lungsanlagen mehrere bundes- und landesrechtliche Be
willigungen (Genehmigungen ) erforderlich .... Im Inter
esse der Transparenz und der gehobenen Qualität der 
Verfahren soll es in Hinkunft bei besonders wichtigen 
Behandlungsanlagen ... nur mehr ein eigenständiges 
Anlagenbewilligungsverfahren geben. G�r:ide bei Anla
gen von derartigen Größenordnungen erscheinr eine 
Inanspruchnahme der Bedarfsgesetzgebungskompetenz 
des Bundes -für nicht gefährliche Abfalle ... gerechtfertigt 
... Eine Zurückdrängung anderer landesrechclicher Vor
schriften soll ... nicht erfolgen. Dies bringt der letzte 
Satz des Abs. 1 zum Ausdruck." 

Andererseits wird im Zusammenhang mit der Erläute
rung des § 29 Abs 13 festgestellt (FN 9, S 40): 

,,Andere [als baurechtliche - F. M.] Genehmigungsvor
schriften nach landesrechtlichen Bestimmungen (zB ab
fallwircschaftliche Bewilligung nach den Abfallgesetzen 
der Länder) bleiben aufrecht." 
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Im AB 18 findet sich schließlich kein Hinweis, warum 
der Text des § 29 Abs 1 A WG geändert wurde. 

Bevor man sich nun auf die Auslegung dieser Bestim
mung stürzt, empfehlen sich einige Überlegungen zu ihrer 
möglichen Funktion: Regelungen, die auf nichtabfall
rechtlichen Landeszuständigkeiten beruhen, werden vom 
Bundesrecht von vornherein nicht berührt. Als einfachge
setzliche Vorschrift kann § 29 Abs 1 letzter Satz A WG 
dies allenfalls deklarativ wiederholen. Soll die Bestim
mung dagegen (verfassungskonforme) normative Wir
kung haben, können unter den angesprochenen „landes
rechtlichen Vorschriften" nur solche des Landesabfall
rechts verstanden werden, und der auf das Baurecht 
bezogene absichernde Hinweis „unbeschadet der Rege
lung des Abs. 13" ist zwar unschädlich, aber systematisch 
verfehlt. Die Beseitigung abfallrechtlicher Landeszustän
digkeiten nach Maßgabe der Inanspruchnahme der Be
darfskompetenz durch den Bund ergibt sich aber eben
falls unmittelbar aus der Verfassung. Nur soweit, als das 
Ausmaß der Kompetenzausschöpfung durch den Bund 
nicht von vornherein klar ist, kann also § 29 Abs 1 letzter 
Satz A WG eine echte Funktion haben: nämlich als 
authentische Interpretation des Bundesgesetzgebers, in
wieweit er die Bedarfskompetenz in Anspruch genommen 
hat, bzw als indirekte Vorbehaltsregel zugunsten der 
Länder 19• 

Auszuschließen sind daher von vornherein jene Deu
tungen des § 29 Abs 1 letzter Satz A WG, die die Geneh
migungspflichcen nach den Landes-A WG vollständig be
seitigen, weil diese, wie gezeigt, einerseits nicht :rns
schließlich abfallrechtlicher Natur sind und weil sie 
andererseits abfallrechcliche Elemente enthalten, denen 
mangels Gebrauch der Bedarfskompetenz durch den 
Bund die Zuscändigkeicsgrundlage nicht entzogen wurde. 
Das betrifft vor allem die Bindung an Standortfestsetzun
gen im Fachplanungsrecht: Während die entsprechende 
Zuständigkeit für die in (§ 28 und) § 29 Abs 1 Z 1, 2, 4 
und 5 A WG genannten Anlagen zur Behandlung gefährli
cher Abfälle beim Bund liegt (vgl § 26 Abs 3 A WG), 
verbleibe sie für Anlagen zur Behandlung ungefährlicher 
Abfälle (auch solcher nach§ 29 Abs 1 Z 3 und 6 A WG) bei 
den Ländern, weil der Bund, was ein Blick in das A WG 
zeigt und auch die Materialien (FN 9, S 27) betonen, 
seine Bedarfskompetenz insoweit nicht in Anspruch ge
nommen hat. Die Regelungen der Landes-A WG über die 
Standortfestsetzung bleiben daher unabhängig von § 29 
Abs 1 letzter Satz A WG anwendbar20

. 

Ausgeschlossen werden kann auch eine Interpretation 
dieser Bestimmung, die das Landesabfallrecht überhaupt 
unberührt läßt, denn soweit§ 29 A WG abfall wirtschaftli
che Regelungen enthält (zB über den Schutz vor Gesund
heitsgefährdungen und Belästigungen), verliert das Lan
desrecht verfassungsunmittelbar seine Kompetenzgrund-

18 1348 BlgNR 17 GP. 
19 Zum verglcichb:ucn f,1II von konkurrierenden Kompetenzen nach Art. 72 :\bs 1 

GG vgl RENGEL!NG, in ISENSEE-KlRCHHOF (Hrsg), Handbuch des St»u
rechts IV (1990) § 100 Rz 117 mwN. 

20 Vgl§ 21 Abs J und 6 iVm § 18 Abs 4 lit b oder_§ 5 Abs J lit b Stmk AWG; 5 20 
Abs 2 iVm § S Abs J lit c und d Tir AWG; in 00 sind im Verfahren auch die 
"einschl:igigcn b:i.urechdichen bzw. b:iutcchnischen Bestimmungen zu bertlcksichti
gen", und zu den b::iurechtlichen Bestimmungen gehören :iuch iene über die 
Vertr:iglichkeit des Baus mit der r-Iächenwidmung (§ 22 Abs 6 und § 21 Abs 2 Oö 
AWG; § 49 .\bs 2 Oö BauO); die .bautechnischen Bestimmung<n" durften im 
bndesrechtlichen Bewilligungsverfahren fur Anlagen nach § 29 Abs I Z J und 6 .\ WG 
lllcrdings nicht J.nzuwcnden sein, denn sie sind gern § 29 Abs 13 AWG bcr"iu im 
bundcsrechtl1chcn Verfahren zu bcrUcksichtigcn. 
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lage. Denkbar ist hier nur eine interpretative Reduktion 
der Reichweite des § 29 Abs 1 letzter Satz A WG: Die 
Bestimmung hat demnach deklarative Bedeutung für jene 
Landesvorschriften, die verfassungsunmittelbar weiter
gelcen, normative Wirkung jedoch nur, soweit dies zwei
felhaft sein könnte: etwa was die Berücksichtigung des 
Landesabfallwirtschaftsplanes oder -konzeptes betrifft. 

Ausschließbar ist schließlich auch eine weitere nahelie
gende Interpretation des § 29 Abs 1 letzter Satz A WG: 
daß das materielle Landesabfallrecht für die genannten 
Anlagen, soweit verfassungsrechtlich möglich, bestehen 
bleibt, der Bund daher insoweit seine Bedarfskompetenz 
nicht erschöpft haben will, daß jedoch landesabfallrecht
liche Vorschriften über das Genehmigungsverjähren „be
rührt", also durch die Verfahrensbestimmungen des§ 29 
A WG ersetzt werden. Dies wäre von vornherein unzuläs
sig, weil das (von den auf Art 11 Abs 2 B-VG gestützten 
vereinheitlichenden Regelungen nicht umfaßte oder da
von abweichende „erforderliche") Verfahrensrecht kom
petenzrechtlich eine Annexmaterie ist; der Bund kann es 
daher nur insoweit regeln, als er auch materiellrechtliche 
Vorschriften erlassen hat, nicht aber Verfahrensbestim
mungen für Bereiche schaffen, die er eben keinen mate
riellen Regelungen unterwirft. Und auch unabhängig 
davon wären die Konsequenzen dieser Lösung verfas
sungswidrig: Sie könnte bedeuten, daß im konzentrierten 
Verfahren nach§ 29 AWG auch das nicht verfassungsun
mittelbar beseitigte materielle Landesrecht über Abfallbe
handlungsanlagen anzuwenden ist; oder daß umgekehrt 
für die landesrechtliche Bewilligung die Verfahrensvor
schriften des § 29 gelten. In beiden Fällen wäre die 
einfachgesetzliche Zuständigkeicserklärung des Landes
hauptmanns (§ 29 Abs 1) und die Regelung über den 
Instanzenzug an verschiedene Bundesminister (§ 29 
Abs 17) als Verstoß gegen Art 101 Abs 1 B-VG (Vollzie
hung von Landesrecht durch die Landesregierung als 
oberstes Organ) unzulässig. 

ME bleibt unter diesen Umständen nur eine „sture" 
Wortinterpretation: Demnach werden landesrechcliche 
Vorschriften, die sich nicht auf das Genehmigungs-i:erfäh
ren beziehen, nicht berührt; da der Text nicht mehr als 
dies sagt, muß man ergänzen: und Landesregelungen, die 
das Genehmigungsverfahren betreffen, auch nicht. Als 
Ergebnis bleiben die materiell- und verfahrensrechtlichen 
Landesvorschriften über die Genehmigung von Abfallbe
handlungsanlagen für die genannten Anlagen aufrecht, 
soweit dies verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen ist. 
Diese Anlagen bedürfen daher neben der Genehmigung 
nach § 29 A WG auch einer Bewilligung nach Maßgabe 
der Landes-AWG. Im landesrechtlichen Verfahren sind 
allerdings nur jene Vorschriften anzuwenden, deren 
Erlassung und Vollziehung unter die nichtabfallrechcli
chen Kompetenzen der Länder oder die ihnen nach 
Inkrafttreten des § 29 A WG verbliebene abfallwirtschaft
liche Restzuständigkeit fallen: also jene über die Überein
stimmung mit den Landesabfallplänen oder -konzepcen 
und mit Standortfestsetzungen und über den Ortsbild-, 
Straßenbild- und Landschaftsschutz. Diese Lösung 
nimmt zwar dem letzten Satz des § 29 Abs 1 weitgehend, 
der Wortfolge „die sich nicht auf das Genehmigungsver
fahren beziehen" überhaupt eigenständige normative Be
deutung. Für sie spricht aber neben dem Mangel an 
verfassungskonformen Alternativen, daß, wie sich unter 
Punkt IV. C. zeigen wird, nur sie die Raumverträglichkeit 

1 
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der genannten Anlagen sicherstellen kann und damit den 
Anforderungen der verfassungsrechtlichen Rücksicht
nahmepflicht (vgl VfSlg 10.292/ l 984) gerecht wird. 

B. Sonstige Anlagen zur Behandlung ungefl:-hrlicher Abfa'lle

Grundsätzlich unterliegen alle diese Anlagen den Be
willigungsvorschriften der Landes-A WG, soweit diesen 
nicht durch (auf die Bedarfskompetenz gestützte) abfall
winschaftliche Regelungen des Bundes außerhalb des 
A WG die Zuständigkeicsgrundbge ent:t.0gen wurde (und 
soweit sie nicht von vornherein kornpetenzwidrig sind wie 
jene zur Luft- und Wasserreinh::dtung). Die Bestimmun
gen zum Schutz von Landschaft, Orcs- und Straßenbild 
über die Scan<lortfestseczungen und die Abfallwircschafcs� 
pläne (-konzepte) sind also, wenn das jeweilige Landes
A WG dies vorsieht, je<lcnfalls, die übrigen abfallwirc
schaftlichen Vorschriften dann anwendbar, wenn kein 
entsprechendes Bundesrecht be tehc. Das Landesabfall
r�cht hat somit _einerseits eine umfassende Planungsfunk
tion, andererseits ergänzt es die bundesrechtlichen Vor
schriften zur Bekämpfung unerwünschter Auswirkungen 
von Behandlungsanlagen. Dazu zwei Beispiele: 

Die wichtigsten Auswirkungen von gewerblich betrie
benen Behandlungsanlagen sind in den §§ 77 iVm 74 
Abs 2 GewO geregelt und können daher nicht mehr 
Gegenstand eines Verfahrens nach den Landes-A WG 
sein. In OÖ sind neben den geschilderten Mindestinhal
ten die darüber hinausgehenden Wirkungen (zB auf Tier
und Pflanzenwelt, auf den Boden, durch das Auftreten 
von Schädlingen) zu behandeln. In Tirol gilc d:melbe, 
doch bestehe die Genehmigungspflicht nur für öffentliche 
Behandlungs:inlagen (als nicht für solche, die nur eigene 
Abfälle verwerten oder lagern; § 16 Ab 1 Tir. WG). Der 
steiri ehe Landesgeseczgeber h:u sich bei gewerblich 
betriebenen Anlagen offenbar aus pragmatischen Grün
den überhaupt auf die ßewilligu ng eines ßerriebspl:rnes 
beschranke vgl § 21 Abs I und 2 Stmk A WG). 

Anders siehe es bei Deponien in ßergbauanl:tgen aus. 
Das BergG (idF BGßl 1990/355) regelt gern § 2 Ab l 
letzter Satz nur die „bergbautechnischen /\s-pekte ... des 
Einbringens der St0ffc in die geologischen Strukruren 
und de L:igern. in die ·en sowie de.r Benützung von 
Grubenbauu.'n eines rillgelegten Bergwerk zu anderen 
Zwecken :ils dem Gewinnen mineralischer Roh coffe". 
Daher unterliegen diese Tätigkeiten und die zugehörigen 
Anlagen - anders als etwa das Gewinnen von Rohstof
fen - den �llgemeinen Regelungen des§ l46 BergG über 
die Auswirkungen von Bergbauanlagen eben nur in 
bergbautechnischer Hinsicht. fm Ubrigen bleiben die 
Bcwilligungsvorsch riften der L:rndes-A WG hier also in 
vollem Umfang aufrecht21 . 

C. Genehmigung nach A WG, Baurecht und Fliichenwid
m11ng

Grundsätzlich bedürfen alle nach A WG genehmi
gungspflichtigen Anlagen auch einer baurechtlichen Be
willigung, soweit das Landesrecht dies vorsieht2�. Eine 
Ausnahme für die im § 29 Abs 1 A WG genannten beson-

21 \"�I >uch die ausdrückliche Re�elun� des § 132 Abs 2 Ber�G und die 
Feststellun�en

.
zu § 2 BergG im AB zur Brr�G-Novelle 1990 (IH4 Bl�NR 17. GP. !). 

22_ G,m,li § 22 Abs b Oö AWG und§ 57 Abs J Stmk ß,uO idf LGBI 1990/&8 
unterhe�en Abfallbeh:1ndlungsanl:i.gcn keiner 8.:1.ubcwilligungspflicht. 

ÖZW 1991/4 

deren Abfallbehandlungsanlagen normiert allerdings § 29 
Abs 13 AWG: 
.. ,,(Verfassungsbesdmmung) Für die Errichtung oder 
An<lerung der im Abs 1 genannten Anlagen ist eine 
b:iubehörclliche Genehmigung nicht erforderlich. Die 
bautechnischen Bestimmungen der Bauordnung des je
weiligen Landes sind zu berücksichtigen." 

Diese Bestimmung ist allerdings weniger klar, als sie 
wirkt. Daß die „bautechnischen Bestimmungen", auf die 
sich § 29 Abs 13 A WG bezieht, nicht immer in der 
Bauordnung des Landes enthalten sind (vgl zB die Kren 
Bauvorschriften, LGBI 1985/56) und daß auch die Bau
ordnung nicht immer „Bauordnung" heiße (vgl das Vlbg 
BauG, LGBI 1972/39), soll uns nicht stören; diese 
Vorschriften sind trotzdem relevant, weil man hier zur 
Vermeidung abslLrder Ergebnisse von einer uncechni
schen juristischen Alltagsbedeucung der Begriffe ausge
hen kann. Und daß „berücksichtigen" schließlich bedeu
tet, daß der Landeshauptmann die Genehmigung n:tch 
§ 29 Abs 7 AWG zu verweigern hat, wenn diesen Vor
schriften nicht entsprochen wird, muß trotz des Feh!t:ns
einer ausdrücklichen Bestimmung darüber angenommen
werden, denn sonst hieße „berücksichtigen" überhaupt
nichts.

Klärungsbedürftig ist aber vor allem, was unter einer 
,.baubehördlichen Genehmigung" zu verstehen i.st. Zu
nächst wird 11;�11 an die eigentliche ß:wbcwilligu: ,.. (,•gl zB 
§§ 92, 100 NO B:iuO) denken. Die Bauordnungen knup
fen aber regelmäßig ,weh die Benützung de Baus an eine 
Bewilligung (vgl zß §§ 110 f NÖ fütuO). Die Benutzungs
bewilligungspflicht für die genannten Anlagen enrfofü 
nun nicht direkt aufgrund von§ 29 t\bs 13 .-\ \VG-h ier ist 
ja nur von „Errichtung oder Änderung", nicht ::tber vom 
Betrieb die Rede-, sondern deshalb, weil die Bauordnun
gen für Anlagen, die (zB wegen§ 29 Abs 13 A WG) keiner 
Baubewilligung bedürfen, keine Benützungsbewilligung 
verlangen. 

§ 29 Abs l 3 A WG beseitigt aber auch die nach manchen
Bauordnungen vorgesehene Pflicht zur Erwirkung einer 
Bauplatzbewilligung (vgl zB § 10 Bgld BauO), weil diese 
allem ohnehin sinnlos wäre23 und weil es anderenfalls zu 
einer unterschiedlichen Rechtslage in den Ländern k:.ime: 
Nicht alle Länder sehen nämlich eine eigene ßaupl:nzer
k.lär�ng vor, sondern einige handeln alle Fragen in einem
e111z1gen_Ycrfa_hre11 ab, das mit der füwbewilligung endet
(vgl zß § 31 T1xBauO und § 31 Vlbg BauG). 

Daher gibt es für Anlagen nach § 29 A WG auch keine 
baurechtliche Prüfung der Vereinbarkeit mit der Flächen
widmung_. Ob dieses Erg�bnis _sinnvoll ist, hänge davon
ab, ob die Raumverträglichkeit der :\nl:tge auf andere 
Weise sichergestellt wi_rd. Daß dies bei den Anlagen 7.Ur
Behandlung ungefährlicher Abfälle nach § 29 Ab J z 3 
und 6 möglich ist, weil die Länder Uber die Bindung 
solcher Vorhaben an fachplancrische Scandorcfescsetzun
gen im Rahmen der landesabfallrechclichen Bewilligungs
verfahren Ersatz für den Entfall der baurechtlichen 
Rau�verträglichkeitsprüfung schaffen können, wurde 
bereits gesagt. § 29 Abs 13 A WG steht dem nicht entge
gen, wie diese - als Ausnahme eng auszulegende -

. !� Die ein�ig.e �ankcion cine_r nicht vorhandenen BJ.uplltzbewilli�un� besteht 
n:imlu:h regelm:tfüg �n d.er Verwe1gc�.rn� der B:i.ubcwilligun�; wenn Ji(' lhubtwilli. 
gung nu_n J.bcr ohnehin mcht erforderlich 1st, hat das fehlen einer ßJ.upl3ubtwilli�un 
eben keine Folgen. 

G 
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Bestimmung auch die Anwendung anderer als „bautechni
scher" Vorschriften (zB solcher über den Orcsbildschutz) 
in den Verfahren nach den Landes-A WG nicht verhin
dert. Bei den der Länderzuständigkeit nicht unterliegen
den Anlagen zur Behandlung gefährlicher Abfälle ist die 
Lage komplizierter. 

Im Verfahren nach § 29 A WG selbst kann diese Frage 
nicht erörtert werden, weil § 29 Abs 13 ausdrücklich von 
der Berücksichtigung der „bautechnischen" Vorschriften 
spricht und Flächenwidmungen nicht so bezeichnet wer
den können, ein anderer Ansatzpunkt dafür aber im Text 
des § 29 A WG nicht zu finden ist. Das bedeutet, daß die 
Genehmigung nach § 29 A WG nicht einmal dann verwei
gert werden kann, wenn keine Standortfestsetzung gern 
§ 26 A WG vorliegt und wenn das betreffende Grundstück
im Flächenwidmungsplan zB als „Wohngebiet" oder als
,,Schule" ausgewiesen ist.

Anderes gilt allerdings, wenn im Verfahren nach S 29 
gern dessen Abs 2 auch die Bestimmungen der GewO und 
damit deren § 77 Abs 1 anzuwenden sind: Dann muß die 
Genehmigung verweigert werden, wenn das Errichten 
oder Betreiben der Betriebsanlage an diesem Standort 
durch „Rechtsvorschriften" verboten ist. Zu diesen 
Rechtsvorschriften gehört auch der Flächenwidmungs
plan. Als mögliche Verbote beachtlich sind seine Auswei
sungen jedenfalls für Anlagen zur Behandlung ungefähr
licher .-\bfälle nach § 29 Abs l Z 3 und 6 A WG, die in die 
Planungskompetenz der Länder fallen. Ob dies aber auch 
auf die übrigen in § 29 Abs 1 A WG genannten Anlagen 
zur Behandlung gefährlicher Abfälle zutrifft, bedarf der 
Erörterung. 

Bis die an die Vorlage einer U mweltverträglichkeicser
klärung sowie an die Erstellung des Bundes-Abfallwirc
schaftsplanes und eines Umweltverträglichkeitsgutach
tens geknüpfte Standortfestsetzung (§ 26 Abs 3 A \',;'G) 
erfolge, bleibe, so die EB zur RV des AWG (FN 9, S 27), 
die Raumplanungsbefugnis der Länder „unberührt". Das 
kann jedoch so nicht stimmen, denn die Zuständigkeit der 
Länder zur Standortfestsetzung für Anlagen zur Behand
lung gefährlichen Abfalls ist schon mit Inkrafttreten des 
Art IC Abs 1 Z 12 B-VG idF der Novelle 1988 beseitigt 
worden. Von der Frage der Zuständigkeit ist allerdings 
jene nach dem Schicksal vorhandener Planungsakte zu 
unterscheiden: Hier kann man mE schon die Auffassung 
vertreten, daß Flächenwidmungen so lange weicergelten, 
bis sie durch Bundesplanungsakte ersetzt werden, denn 
der Zuständigkeitsverlust der Länder beziehe sich ja 
vorher nicht auf einzelne, benennbare Grundstücke, 
sondern nur auf bestimmte Nutzungsarten. Daher sind 
mit dem Projekt unverträgliche Ausweisungen im Flä
chenwidmungsplan auch für Anlagen nach § 29 Abs 1 Z 1, 
2, 4 und 5 AWG Verbotsnormen, die gern § 29 Abs 2 
AWG iVm § 77 Abs 1 GewO zur Versagung der Geneh
migung führen müssen. 

Daraus folgt, daß die Bindung an die Flächenwidmung 
bei diesen Anl-agen nur davon abhängt, ob sie gewerblich 
betrieben werden oder nicht. Diese unsachliche Bevorzu
gung von nicht gewerblich betriebenen Deponien und 
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Behandlungsanlagen für gefährliche Abfälle ist allerdings 
nicht der „überschießenden" Regelung des § 29 Abs 13 
A WG anzulasten und mit dem Hinweis auf dessen 
Verfassungsrang abtubar, sondern vielmehr die Folge 
davon, daß § 29 A WG keine allgemeine, dem § 77 Abs 1 
GewO entsprechende Regelung über die Standortverträg
lichkeit enthält. Der Gesetzgeber sollte diese Verfas
sungswidrigkeit unabhängig davon beseitigen, daß sie vor 
dem VfGH von Betroffenen aus prozessualen Gründen 
schwer geltend gemacht werden kann. 

V. Ergebnis

Anlagen zur Behandlung gefährlicher Abfälle unterlie
gen den Landes-A WG nicht. Alle Anlagen zur Behand
lung ungefährlicher Abfälle bedü rfon dagegen einer Ge
nehmigung nach Maßgabe der Landes-A WIG. Dies gilt 
auch dann, wenn sie nach dem Bundes-A WG (§ 9, § 29 
Abs 1 Z 3 und 6) bew11ligungspflichcig sind. Nach den 
Auslegungsregeln der Landes-A WG sind ihre Vorschrif
ten dabei allerdings nur soweit anzuwenden, als sie auch 
auf Landeskompetenzen beruhen. Im Ergebnis bewirke 
dies für diese Anlagen 

- die generelle Bindung an abfallwircschaftliche Lan
desfachplanungsakce und an in den Landes-A WG enthal
tene, aber unter nichcabfallrechtliche Landeszuscändig
keicen fallende Genehmigungskriterien (zB Onsbild-, 
Straßenbild- und Landschaftsschutz), 

- die generelle Unanwendbarkeic jener Vorschriften
der Landes-A WG, für die der Bund aufgrund nichcabfall
wirtschaftlicher Tatbestände zuständig ist (zB Wasser
und Luftreinhaltung, Dampfkesselsicherheit), 

- und schließlich die Bindung an die auswirkungsbe
zogenen landesabfallwirtschaftlichen Genehmigungskri
terien (zB Gesundheits- und Belästigungs-, Tier- und 
Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung) insoweit, als 
diese nicht Gegenstand einer für die jeweilige Anlage 
geltenden Bewilligungspflicht nach dem Bundes-A WG 
oder einem anderen Bundesgesetz sind. 

Im übrigen unterliegen alle Anlagen zur Behandlung 
gefährlicher oder ungefährlicher Abfälle den in den 
Materiengesetzen der Länder vorgesehenen nichtabfall
rechtlichen Bewilligungspflichten (zB Baurecht, Natur
schuczrecht, Landesstraßenrecht). Eine Ausnahme be
steht nur für die in § 29 Abs 1 A WG aufgezählten 
Anlagen: Sie bedürfen keiner Bauplatz-, Bau- oder Benüt
zungsbewilligung nach dem Baurecht der Länder. 

Daß für dieses Ergebnis eine aufwendige Analyse 
erforderlich war, liegt daran, daß die A WG abfallwirt
schaftliche und andere Elemente bunt mischen, daß sie 
nicht zwischen Planungszielen und Genehmigungskrite
rien unterscheiden, daß sie durch mehrdeutige Abgren
zungsregelungen die Verwirrung noch vergrößern, und 
an der unklaren Kompetenzverteilung. Einmal mehr 
zeigen die Schwierigkeiten bei der Auslegung der entspre
chenden Bestimmungen die Notwendigkeit eines einheit
lichen, allgemeinen, kompetenzübergreifenden Kerns des 
Anlagenrechts. 

l


